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Satzung über den Bebauungsplan Nr. 34.1 der Stadt Grevesmühlen 
"Wohngebiet Mühlenblick" östlich des Rosenweges 
hier: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss
Beratungsfolge:
Datum Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

19.11.2015 Bauausschuss Stadt Grevesmühlen
30.11.2015 Umweltausschuss Stadt Grevesmühlen
01.12.2015 Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen
14.12.2015 Stadtvertretung Grevesmühlen

Beschlussvorschlag:
1.   Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 34.1 bestehend aus der Planzeichnung Teil (A), 
dem Text Teil (B) sowie den Örtlichen Bauvorschriften über die äußere Gestaltung baulicher 
Anlagen für das „Wohngebiet Mühlenblick“ östlich des Rosenweges begrenzt: 
- im Norden:  durch Grundstücke südlich der Straße Alte Gärtnerei innerhalb des

 Bebauungsplanes Nr. 30 sowie einer Brachfläche,
- im Nordosten:  durch eine Brachfläche und ungenutzte  Landwirtschaftsgebäude,
- im Südosten:  durch Kleingärten,
- im Südwesten: durch Flächen des Ringhotels „Hotel am See“,
- im Westen:  durch vorhandene Bebauung östlich des Rosenweges,
und der Entwurf der Begründung werden in der vorliegenden Fassung gebilligt und zur 
Auslegung bestimmt.

2.   Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Entwurf der Begründung sind für die Dauer 
eines Monats nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen und die Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange sind von der Auslegung zu benachrichtigen.

3.   In der Bekanntmachung zur Öffentlichkeitsbeteiligung ist darauf hinzuweisen, dass nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können, sofern die Stadt Grevesmühlen deren 
Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist.

4.   Weiterhin ist mitzuteilen, dass bei Aufstellung eines Bebauungsplanes ein Antrag nach  
§ 47 der  Verwaltungsgerichtsordnung  unzulässig ist, wenn mit ihm Einwendungen geltend 
gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet 
geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.

  

Sachverhalt:
Die Stadt Grevesmühlen stellt den Bebauungsplan „Wohngebiet Mühlenblick“ im 
zweistufigen Verfahren auf. Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die städtebauliche Entwicklung und Neuordnung einer Brachfläche 
östlich des Rosenweges erfolgen. Der Bereich befindet sich direkt im Anschluss an den 
Bebauungsplan Nr. 30 der Stadt Grevesmühlen für das Gebiet Klützer Straße. 
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Planungsziel ist die Entwicklung eines neuen attraktiven Wohnstandortes für den 
individuellen Eigenheimbau, der sich in den vorgegebenen städtebaulichen und 
gestalterischen Rahmen einfügt. Die Planung steht im Einklang mit den 
Stadtentwicklungszielen basierend auf der 2. Fortschreibung des ISEK zur Innenentwicklung 
und der Schaffung von attraktiven nachfrageorientierten Wohnangeboten innerhalb der 
Ortslage der Stadt Grevesmühlen. Hierbei soll der Innenentwicklung der Vorrang vor der 
Außenentwicklung eingeräumt werden. Die Ausweisung neuer Wohnstandorte im 
Einfamilienhausbereich soll vorrangig durch Neuordnung integrierter Innenbereichsflächen 
erfolgen.

Es sind gesunde Wohn- und Lebensverhältnisse zu gewährleisten. Die Anforderungen an 
den Schallschutz werden unter Berücksichtigung der gutachterlichen Erkenntnisse beachtet. 
Es werden die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung derart getroffen, dass keine 
weiteren aktiven Schallschutzmaßnahmen erforderlich werden. Hinsichtlich der 
Geruchsbeeinträchtigungen wurde eine Geruchsprognose erstellt. Danach sind keine 
Auswirkungen auf das Plangebiet zu berücksichtigen. 

Die Ergebnisse des frühzeitigen Beteiligungsverfahrens wurden in den Entwurfsunterlagen 
überwiegend beachtet. 

  

Finanzielle Auswirkungen:
Die anfallenden Planungs- und Erschließungskosten werden durch die Grevesmühlener 
Kommunale Bau GmbH übernommen.
 
 

Anlage/n:
- Entwurfsunterlagen zum Bebauungsplan Nr. 34.1 „Wohngebiet Mühlenblick“, 

bestehend aus Planzeichnung (Teil A) und Text (Teil B) sowie Begründung
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